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Europaangelegenheit 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, dem Rat, die Europä-
ische Zentralbank, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen: EU-Justizbarometer 2023  
COM(2023) 309 final 
BR-Drs.: 323/23 

Verfahren gemäß § 83c BayLTGeschO 

1. Der Ausschuss hat in seiner 3. Sitzung am 23. Januar 2024 im Wege der Vorprü-
fung e inst immig beschlossen, dass eine Stellungnahme des Landtags zur Mit-
teilung der Europäischen Kommission erforderlich ist. 

2. Der Ausschuss hat beschlossen, die Mitteilung der Europäischen Kommission zur 
federführenden Beratung an den Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Integration zu überweisen (§ 83c Abs. 1 BayLTGeschO). 

Begründung: 

Nach dem Ergebnis der Vorprüfung ist die Mitteilung der Europäischen Kommission landespoli-
tisch von Bedeutung und Interessen des Landes sind berührt. 

Das Justizbarometer beurteilt die Qualität, Effizienz und Unabhängigkeit der Justiz und betrifft 
damit die Organisation der Justiz als Kernelement der Zuständigkeit der Länder in Deutschland. 

Die im Rahmen der Abfrage zum Justizbarometer gewonnenen Daten dienen der EU-Kommis-
sion als Datengrundlage für einen Vergleich der Justizsysteme in allen EU-Mitgliedstaaten. Das 
Justizbarometer dient somit der Bewertung auch der bayerischen Justiz und als Grundlage für 
eine Einschätzung der EU-Kommission, wie die deutsche Justiz im EU-Vergleich abschneidet. 
Daraus resultiert eine erhebliche landespolitische Bedeutung.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?pk_campaign=preparatory&pk_cid=EURLEX_news&pk_content=Report&pk_keyword=Democracy&pk_medium=TW&pk_source=EURLEX&uri=COM%3A2023%3A309%3AFIN
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 19/304 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union; 
 
Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, dem Rat, die Europä-
ische Zentralbank, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen: EU-Justizbarometer 2023  
COM(2023) 309 final 
BR-Drs.: 323/23 

I. Beschlussempfehlung: 

Dem Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Der Bayerische Landtag gibt im nichtlegislativen Verfahren der Europäischen Union 
folgende Stellungnahme ab: 
 
Der Bayerische Landtag steht dem seit dem Jahr 2013 durch die EU-Kommission 
initiierten Instrumentarium des EU-Justizbarometers, welches jährlich durch die EU-
Kommission veröffentlicht wird, in seiner jetzigen Form ablehnend gegenüber. 
 
Im Einzelnen bestehen folgende Bedenken: 
 
1. Keine Kompetenz der Europäischen Union 
 
Die EU hat für die umfassende Koordinierung, Überwachung sowie vergleichende 
Bewertung der nationalen Justizsysteme keine Kompetenz. 
 
2. Keine vergleichbaren nationalen Verfahrensvorschriften innerhalb der EU 
 
Ein seriöser Vergleich ist nur möglich, wenn gewährleistet ist, dass er sich auf Ver-
gleichbares bezieht. Die Aufgabengebiete der Gerichte der Mitgliedstaaten, ihre Ver-
fahrensvorgaben und die zu wahrenden Standards unterscheiden sich derzeit aber 
noch zu stark, als dass man die Justizsysteme sinnvoll vergleichen könnte. Die EU 
steht erst am Beginn der Vereinheitlichung und Angleichung des justiziellen Verfah-
rensrechts. Folglich sind die gerichtlichen Verfahrensvorschriften derzeit in nur weni-
gen Bereichen angeglichen. Unter Fortgeltung der bisherigen Kompetenzverteilung 
sind der weiteren Harmonisierung auf diesem Gebiet zudem auch Grenzen gesetzt. 
 
3. Falsche Signalwirkung sowie mangelnde Vergleichbarkeit rein statistischer Werte 
 
Vergleiche anhand von statistisch erfassbaren Parametern verleiten dazu, dem ver-
meintlich einfach Messbaren eine zu große Bedeutung zu verleihen. Die Qualität der 



Drucksache 19/654 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 2 

 

Justiz und der getroffenen Entscheidungen ist das ausschlaggebende Kriterium. Ge-
rade sie lässt sich nicht einfach an statistischen Eckdaten festmachen und kommt im 
grundsätzlichen Konzept des EU-Justizbarometers deutlich zu kurz. 
Innerhalb des Justizbarometers kann derzeit nicht davon gesprochen werden, dass 
„Gleiches mit Gleichem“ verglichen wird. Lediglich Stichproben, Schätzungen und 
statistisches Zahlenmaterial werden miteinander „verglichen“ und bilden die Grund-
lage für das „Ranking“ der Mitgliedstaaten, welches somit nicht auf einer validen Da-
tengrundlage steht. 
 
4. Belastung der Landesjustizverwaltungen 
 
Die regelmäßige Ausweitung des Instruments auf weitere Bereiche, insbesondere 
auf das Strafrecht, führt zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Landesjustiz-
verwaltungen infolge der zahlreichen Datenabfragen und -übermittlungen pro Jahr. 

Berichterstatter: Martin Scharf 

Mitberichterstatter: Horst Arnold 

II. Bericht: 

1. Das nichtlegislative Vorhaben der Europäischen Union (§ 83c BayLTGeschO) 
wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integra-
tion federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangele-
genheiten sowie regionale Beziehungen hat das EU-Vorhaben endberaten. 

2. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
das EU-Vorhaben in seiner 4. Sitzung am 01.02.2024 beraten und e i n s t im -
m i g  beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§ 83c Abs. 2 BayLTGe-
schO). 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
das EU-Vorhaben in seiner 5. Sitzung am 29. Februar 2024 federführend be-
raten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
zu der in I. enthaltenen Beschlussempfehlung Zustimmung empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das EU-Vorhaben in seiner 6. Sitzung am 12. März 2024 end-
beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
empfohlen, der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses zuzu-
stimmen mit der Maßgabe, dass Satz 1 gestrichen wird und folgender letzter 
Satz angefügt wird: „Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittel-
bar an die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, den Aus-
schuss der Regionen und den Deutschen Bundestag übermittelt.“. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Nichtlegislatives Vorhaben der Europäischen Union 

Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, die 
Europäische Zentralbank, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss 
und den Ausschuss der Regionen: EU-Justizbarometer 2023   
COM(2023) 309 final  
BR-Drs.: 323/23  
Drs. 19/304, 19/654 

 

Der Bayerische Landtag gibt im nichtlegislativen Verfahren der Europäischen Union fol-
gende Stellungnahme ab: 

Der Bayerische Landtag steht dem seit dem Jahr 2013 durch die EU-Kommission initi-
ierten Instrumentarium des EU-Justizbarometers, welches jährlich durch die EU-Kom-
mission veröffentlicht wird, in seiner jetzigen Form ablehnend gegenüber. 

Im Einzelnen bestehen folgende Bedenken: 

1. Keine Kompetenz der Europäischen Union 

Die EU hat für die umfassende Koordinierung, Überwachung sowie vergleichende Be-
wertung der nationalen Justizsysteme keine Kompetenz. 

2. Keine vergleichbaren nationalen Verfahrensvorschriften innerhalb der EU 

Ein seriöser Vergleich ist nur möglich, wenn gewährleistet ist, dass er sich auf Ver-
gleichbares bezieht. Die Aufgabengebiete der Gerichte der Mitgliedstaaten, ihre Ver-
fahrensvorgaben und die zu wahrenden Standards unterscheiden sich derzeit aber 
noch zu stark, als dass man die Justizsysteme sinnvoll vergleichen könnte. Die EU steht 
erst am Beginn der Vereinheitlichung und Angleichung des justiziellen Verfahrens-
rechts. Folglich sind die gerichtlichen Verfahrensvorschriften derzeit in nur wenigen Be-
reichen angeglichen. Unter Fortgeltung der bisherigen Kompetenzverteilung sind der 
weiteren Harmonisierung auf diesem Gebiet zudem auch Grenzen gesetzt. 

3. Falsche Signalwirkung sowie mangelnde Vergleichbarkeit rein statistischer Werte 

Vergleiche anhand von statistisch erfassbaren Parametern verleiten dazu, dem ver-
meintlich einfach Messbaren eine zu große Bedeutung zu verleihen. Die Qualität der 
Justiz und der getroffenen Entscheidungen ist das ausschlaggebende Kriterium. Ge-
rade sie lässt sich nicht einfach an statistischen Eckdaten festmachen und kommt im 
grundsätzlichen Konzept des EU-Justizbarometers deutlich zu kurz. 
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Innerhalb des Justizbarometers kann derzeit nicht davon gesprochen werden, dass 
„Gleiches mit Gleichem“ verglichen wird. Lediglich Stichproben, Schätzungen und sta-
tistisches Zahlenmaterial werden miteinander „verglichen“ und bilden die Grundlage für 
das „Ranking“ der Mitgliedstaaten, welches somit nicht auf einer validen Datengrund-
lage steht. 

4. Belastung der Landesjustizverwaltungen 

Die regelmäßige Ausweitung des Instruments auf weitere Bereiche, insbesondere auf 
das Strafrecht, führt zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Landesjustizverwal-
tungen infolge der zahlreichen Datenabfragen und -übermittlungen pro Jahr. 

Der Beschluss des Bayerischen Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kom-
mission, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen 
Bundestag übermittelt. 

 

Die Präsidentin 

Ilse Aigner 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Ilse Aigner



Präsidentin Ilse Aigner: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gem. § 

59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des Votums seiner Frak

tion einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist das gesamte Hohe 

Haus. Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Keine. Damit ist das so beschlossen bzw. 

sind die Voten übernommen.
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